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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadt Drebkau

Bekanntmachung der Wahlbehörde  
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum 6. Landtag Brandenburg am 14. September 2014

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum 6. Landtag Brandenburg 
am 14. September 2014 für die Wahlbezirke  der Stadt Dreb-
kau wird in der Zeit vom 18. August bis 22. August 2014 wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten:

  Montag, den 18.08.2014
  von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr
  Dienstag, den 19.08.2014
  von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 17.00 Uhr
  Mittwoch, den 20.08.2014
 von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
 Donnerstag, den 21.08.2014
  von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 17.00 Uhr
  Freitag, den 22.08.2014
 von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
  in 03116 Drebkau, Spremberger Straße 61, Stadt Drebkau, 

Einwohnermeldeamt, Zimmer 32 - barrierefrei
  für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 

Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Dateien 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 32b Absatz 
1 des Brandenburgischen Meldegesetzes eingetragen ist

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät  mög-
lich, Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 18. August bis 22, August 2014 vor 
der Wahl, spätestens bis zum 30. August 2014 

 bei der Stadt Drebkau, Spremberger Straße 61, Einwohner-
meldeamt, Zimmer 32 Einspruch einlegen.

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 17. August 2014 eine Wahl-
benachrichtigung.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 39 - 
Oberspreewald-Lausitz II / Spree-Neiße IV (Amt Altdöbern, 
Stadt Drebkau, Stadt Großräschen, Stadt Senftenberg) 

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbe-
zirk) dieses Wahlkreises

  oder
  durch Briefwahl
 teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
  5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter.
 5.2  Ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter,

  a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 14 Abs. 1 Satz 1 der Brandenburgischen Lan-
deswahlverordnung (bis zum 30. August 2014) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 18 
Satz 2 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes (bis 
zum 30. August 2014) versäumt hat,

 b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 14 Abs. 1 Satz 1 der Bran-
denburgischen Landeswahlverordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach § 18 Satz 2 des Brandenburgischen 
Landeswahlgesetzes entstanden ist,

  c)  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Wahlbehörde gelangt ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 12. September 2014, 18.00 
Uhr, bei der Wahlbehörde mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch beantragt werden. Im Falle nachweislich plötzlicher Er-
krankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann 
der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein oder Stimmzettel nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
oder Stimmzettel erteilt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
  - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlleiters
 - einen amtlichen blauen Wahlbriefumschlag
 - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und

 - ein Merkblatt für die Briefwahl.
 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für ei-

nen anderen ist nur dann zulässig, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird.

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und den Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird ohne besondere Versendungsform mit dem 
RPV unentgeltlich befördert. Der Einwurf der Wahlbriefe kann auch 
in den Postkästen der Deutschen Post erfolgen, Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Drebkau, den 28.07.2014
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Die 2. ordentliche Sitzung des Hauptausschusses findet
am 12.08.2014
um 19.00 Uhr
im Bürgerhaus Kausche - Rundbau -,
 An den Steinen 7, 03116 Drebkau - OT Kausche
statt.
Tagesordnung
TOP A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, 
 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
 der Ladung und der Anwesenheit 
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung/
 Feststellung der Tagesordnung 
03  Bericht des Bürgermeisters 
04  Aussprache der Hauptausschussmitglieder 
 zum Bericht des Bürgermeisters 
05  Einwohnerfragestunde 
06  Anfragen der Hauptausschussmitglieder 
07  Hauptsatzung der Stadt Drebkau  0549/14
08  Geschäftsordnung der Stadtverordneten-
 versammlung der Stadt Drebkau  0550/14
09  Durchführung von Baumpflegemaßnahmen 
 im Bereich der Straßen, öffentlichen Wege 
 und Plätze der Stadt Drebkau- 
 Auftragsvergabe  0542/14

10  Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 
 für die Schiebell-Grundschule 
 Drebkau- Auftragsvergabe  0545/14
11  Benennung von Trägervertretern für 
 die Kita-Ausschüsse der 
 kommunalen Kindertagesstätten der 
 Stadt Drebkau  0541/14
12  Grundsatzbeschluss für die weitere 
 Betreibung des Steinitzhofes  0546/14
13  Verschiedenes 

TOP B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Bericht des Bürgermeisters  
02  Aussprache der Hauptausschussmitglieder 
 zum Bericht des Bürgermeisters 
03  Anfragen der Hauptausschussmitglieder 
04  Personalangelegenheit  0544/14
05  Verschiedenes 

gez. Hübner
Vorsitzender des Hauptausschusses

Ende der Amtliche Bekanntmachungen

Die 3. ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Drebkau findet
am 19.08.2014 
um 19.00 Uhr 
im Bürgerhaus Kausche - Saal -, 
 An den Steinen 7, 03116 Drebkau, OT Kausche 
statt.
Tagesordnung
TOP A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung 
 der Ordnungsmäßigkeit der Ladung 
 und der Anwesenheit
02  Anerkennung der Leistungen der 
 ehemaligen Stadtverordneten der 
 Legislaturperiode 2008 - 2014 durch 
 Überreichung einer Urkunde; 
 Dankesworte des Vorsitzenden 
 der Stadtverordnetenversammlung 
 der Stadt Drebkau 
03  Änderungsanträge zur Tagesordnung/
 Feststellung der Tagesordnung 
04  Einwände gegen die Niederschrift 
 über den öffentlichen Teil der Sitzungen 
 vom 29.04.2014, 17.06.2014 und 30.06.2014 
05  Ergebniskontrolle und Aussprache 
 zur Niederschrift über den öffentlichen Teil 
 der Sitzungen vom 29.04.2014, 
 17.06.2014 und 30.06.2014 
06  Bericht des Bürgermeisters 
07  Aussprache der Stadtverordneten/
 Ortsvorsteher zum Bericht des Bürgermeisters 
08  Einwohnerfragestunde 
09  Anfragen der Stadtverordneten/Ortsvorsteher 
10  Hauptsatzung der Stadt Drebkau  0549/14
11  Geschäftsordnung der Stadtver-
 ordnetenversammlung der Stadt Drebkau  0550/14
12  Besetzung des Aufsichtsrates der 
 Wohnungsbau- und -verwaltungsgesellschaft
 m. b. H. Drebkau; Vorschlag für die Berufung 
 eines Mitgliedes der SPD Fraktion 
 an die Gesellschafterversammlung 

TOP   Vorlage-Nr.
13  Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
 im Bereich der Straßen, öffentlichen Wege 
 und Plätze der Stadt Drebkau 
 - Auftragsvergabe  0542/14
14  Benennung von Trägervertretern 
 für die Kita-Ausschüsse der 
 kommunalen Kindertagesstätten 
 der Stadt Drebkau  0541/14
15  Grundsatzbeschluss für die weitere 
 Betreibung des Steinitzhofes  0546/14
16  Überprüfung der Mitglieder 
 der Stadtverordnetenversammlung der 
 Stadt Drebkau auf Zusammenarbeit 
 mit dem Ministerium für Staatssicherheit 
 der DDR oder anderer kommunistischer 
 Geheimdienste  0551/14
17  Verschiedenes 

TOP B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Bericht des Bürgermeisters 
02  Aussprache der Stadtverordneten/
 Ortsvorsteher zum Bericht des Bürgermeisters 
03  Einwände gegen die Niederschrift 
 über den nichtöffentlichen Teil der Sitzungen
 vom 29.04.2014 und 30.06.2014 
04  Ergebniskontrolle und Aussprache 
 zur Niederschrift über den nichtöffentlichen 
 Teil der Sitzungen vom 29.04.2014 und
 30.06.2014 
05  Anfragen der Stadtverordneten 
06  Personalangelegenheit 0544/14
07  Verschiedenes 

gez. Paul Köhne
Vorsitzender der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Drebkau
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Bekanntmachung anderer Behörden

Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes „Oberland Calau“
Verbandssitz: 03226 Vetschau OT Raddusch Lindenstraße 2 Telefon: 035433/59260,
E-Mail: info@wbvoc.de, Internet: www.wbvoc.de

Der Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau“ beginnt ab der 
35. Kalenderwoche mit den planmäßigen Unterhaltungsarbeiten 
an den Gewässern II. Ordnung innerhalb des Verbandsgebietes. 
Im Sinne der Regelung des § 84 Abs. 4 des Brandenburgischen 
Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. März 2012 (GVBI. I Nr. 20), in Verbindung mit § 41 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I  
S. 2585) zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 76 des Gesetzes 
vom 7. August 2013 (BGBl.), wird die Durchführung der Unter-
haltungsarbeiten und die damit verbundene vorübergehende 
Benutzung der Anliegergrundstücke hiermit angekündigt.
Gemäß § 41 WHG und § 84 BbgWG haben die Eigentümer, 
Anlieger und Hinterlieger sowie Nutzungsberechtigten der 
Gewässer zu dulden, dass die Unterhaltungspflichtigen oder 
deren Beauftragte die Grundstücke betreten, befahren, vorü-
bergehend benutzen, Mäh- und Räumgut ablegen und auf den 
Grundstücken einebnen.
Um einen ordnungsgemäßen Arbeitsablauf zu gewährleisten sind 
alle Hindernisse, die eine maschinelle Gewässerunterhaltung be-
einträchtigen, von den Uferrandstreifen (bis 5 m ab Böschungs-
oberkante) zu entfernen. An dieser Stelle wird darauf verwiesen, 
dass die Errichtung von Anlagen (u.a. Zäune, feste Koppeln) in 
und an Gewässern, die sich in einem Abstand bis zu 5 m von 

der Böschungsoberkante befinden, nach § 87 BbgWG durch 
die zuständige untere Wasserbehörde des betreffenden Land-
kreises genehmigungspflichtig sind. Vorhandene Anlagen (u. a. 
Rohrleitungsein- und ausläufe), die durch die technischen Maß-
nahmen der Gewässerunterhaltung beschädigt werden könnten, 
sind mit einen Stahlrohr oder Vierkant mit rot-weißer Markierung 
mindestens 1,00 m über Geländeoberkante zu kennzeichnen.
Zur reibungslosen Durchführung der Gewässerunterhaltungs-
arbeiten bitten wir um die Absicherung der notwendigen „Bau-
freiheit“ an den Gewässern und die Gewährleistung der unge-
hinderten Zufahrt und zeitweisen Grundstücksbenutzung durch 
die mit den Unterhaltungsmaßnahmen beauftragten Personen.
Erforderliche Einzelabstimmungen mit Gewässeranliegern wer-
den vom Verband vor der Unterhaltungsmaßnahme geführt. 
Zur Beantwortung von Fragen oder Abstimmungen im
Zusammenhang mit der angezeigten Gewässerunterhaltung 
wenden Sie sich bitte an unsere Verbandstechnikerin Frau Mö-
bus unter der Telefonnummer: 035433 5926-12.

Raddusch, im Juli 2014

gez. Rainer Schloddarick
Geschäftsführer

Ende der Bekanntmachung anderer Behörden

Amtliche Mitteilungen

Mitteilungen der Stadt Drebkau

Stellenausschreibung
Die Stadt Drebkau sucht für den Bereich Kindertagesstätten zum 15.10.2014 eine/ einen

staatlich anerkannte Erzieherin/staatlich anerkannten Erzieher. 
Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 14.10.2015.
Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Vergütung erfolgt nach Ent-
geltgruppe S 6. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt voraussichtlich 32 Stunden und kann aufgrund der Stichtagsmeldungen der 
Kinderzahlen in den Einrichtungen jeweils im Rahmen bis zu 40 Stunden angepasst werden.
Die Bewerberin/der Bewerber sollte folgende Voraussetzungen erfüllen:
- staatliche Anerkennung als Erzieherin/Erzieher
- fundierte Kenntnisse im pädagogischen und organisatorischen Bereich
- Bereitschaft zur Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation
- offenes, freundliches Wesen
- Teamfähigkeit
- Flexibilität, Organisations- und Durchsetzungsfähigkeit
- PC-Kenntnisse
- Fähigkeit zum Spiel eines Musikinstrumentes.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, lückenloser Tätigkeitsnachweis) senden Sie bitte bis 
zum 15.08.2014 unter dem Kennwort „Erzieher“ auf dem Postweg an die
Stadt Drebkau
Bau- Haupt- und Ordnungsamt
Spremberger Straße 61
03116 Drebkau.
oder per E-Mail an muth@drebkau.de
Bitte fügen Sie für auf dem Postweg gesandte Bewerbungsunterlagen einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei!

Horke
Bürgermeister
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Erreichbarkeit der Ortsvorsteher/innen
Ortsteil Casel Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2935931 oder 035602 22024
 Ortsvorsteherin Frau Rescher

Ortsteil Domsdorf Telefonisch erreichbar unter 
 035602 986
 Ortsvorsteher Herr Kubaczyk oder 
 in dringenden Fällen
 Herr Krengel 035602 20814

Ortsteil Drebkau Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2935929
 Ortsvorsteher Herr Wilk

Ortsteil Greifenhain Telefonisch erreichbar unter 
 035602 21934
 Ortsvorsteherin Frau Höfig

Ortsteil Jehserig Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2941904 oder 035602 21662
 Ortsvorsteherin Frau Nowka

Ortsteil Kausche Telefonisch erreichbar unter 
 015114538921
 Ortsvorsteher Herr Junge

Ortsteil Laubst Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2942012
 Ortsvorsteherin Frau Schmidt

Ortsteil Leuthen Telefonisch erreichbar unter 
 035602 23536
 Ortsvorsteher Herr Heßmer

Ortsteil Schorbus Sprechstunde jeden 2. und 4. Don-
nerstag im Monat in der Zeit von

 18.00 - 19.00 Uhr im Vereinshaus 
Schorbus

 Telefonisch erreichbar unter 
 0151 40790233
 Ortsvorsteher Herr Schätz

Ortsteil Siewisch Sprechstunde dienstags in der Zeit
 von 16.30 - 18.00 Uhr im
 Gemeindehaus Siewisch
 Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2943092
 Ortsvorsteher Herr Just

Ende der Amtlichen Mitteilungen

Zeit für Veränderung - Zeit für Ihr neues Haus in Leuthen
Die Stadt Drebkau bietet Ihnen im Ortsteil Leuthen Möglich-
keiten, Ihre Träume vom eigenen Haus zu verwirklichen. Hier-
für stehen im Bebauungsgebiet „Hinter den Gärten“ attraktive 
Bauplätze zu fairen Preisen zur Verfügung.

Der Ortsteil Leuthen der Stadt Drebkau bietet seinen Bewoh-
nern den Erholungswert des ländlichen Raumes und durch 
seine Nähe zu Cottbus die Vorteile eines Oberzentrums.

Die voll erschlossenen Grundstücke haben Größen von 800 
bis 1.600 qm. Die Festsetzungen im Bebauungsplan ermög-
lichen Ihnen eine individuelle Bebauung mit Ein- und Zweifa-
milienhäusern. 

Haben Sie Interesse an unserem attraktiven Angebot?
Dann richten Sie Ihre Anfrage doch persönlich an die Leite-
rin des Bau-, Haupt- und Ordnungsamtes, Frau Menzel-Neu-
mann.

Kontaktdaten:
Stadt Drebkau
Bau-, Haupt- und Ordnungsamt
Spremberger Straße 61, 03116 Drebkau
Tel./Fax: 035602 562-0/-60
E-Mail: menzeln@drebkau.de

Gern steht Ihnen Frau Menzel-Neumann auch für ein persön-
liches Gespräch zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin!


